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Vertrag zur Ausleihe des Spielmobils 

Der Verein/Nutzer _____________________________________________________ 

vertreten durch _____________________________________________________ 

Anschrift: _____________________________________________________ 

Tel.: _____________________________________________________ 

E-Mail: _____________________________________________________ 

Datum: _____________________________________________________ 

Für das Ausleihen ist eine Anliefer- und Abholgebühr von 100,-- Euro in bar zu entrichten. Mit

dieser Gebühr werden die Aufwendungen abgegolten die durch diesen Ausleihvertrag 

entstehen

Da die Anliefer- und Abholgebühr nicht die Kosten für das Spielmobil selbst deckt, und auch 

keine neuen Spiele damit gekauft werden können, bitten wir zusätzlich um eine Spende nach

Ihrem Ermessen.

Die Spende überweisen Sie bitte an einen der folgenden Projektpartner. Bitte unbedingt den 

Betreff „Spende Märchedoler Spielmobil“ angeben.

• Katholische Kirchengemeinde St. Johannes Bad Mergentheim, IBAN: DE57 6735 

2565 0000 0004 30, BIC: SOLADESITBB, Geldinstitut: Sparkasse Tauberfranken

• Evangelische Kirchengemeinde Bad Mergentheim, IBAN: DE 81 6735 2565 0000 

0086 31, BIC: SOLADESITBB, Geldinstitut: Sparkasse Tauberfranken

• Naturschutzgruppe Taubergrund e.V., DE73 6735 2565 0000 0736 68, BIC: 

SOLADESITBB, Geldinstitut: Sparkasse Tauberfranken
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Ausleihbedingungen:

1. Der Anhänger ist bei der Übergabe vor und nach der Nutzung auf Funktionstüchtigkeit 

zu prüfen. 

2. Der Inhalt des Anhängers ist gem. beigefügter Inventarliste ebenfalls vor und nach 

dem Gebrauch auf seine Vollständigkeit zu überprüfen. 

3. Die Betriebsanleitung des Anhängers ist unbedingt zu beachten.

4. Gravierende Beschädigungen sind unverzüglich zu melden. 

5. Für den ordnungsgemäßen Zustand des Spielmobils übernimmt der Ausleiher keine 

Haftung. 

6. Der Verlust oder die Beschädigung von Spielgeräten ist bei der Rückgabe aufzulisten 

oder  (per Mail) zu melden. Bei Verlust oder Beschädigung des Anhängers oder der 

Geräte ist der Verein/Nutzer zum Ersatz bzw. zur Erstattung der Kosten verpflichtet. 

7. Das Spielmobil ist nach Gebrauch sauber und ordentlich eingeräumt zu übergeben. 

8. Der Betrieb des Spielmobils ist von unserer Seite nicht versichert. Versichert werden 

muss der Betrieb des Spielmobils immer über den Ausleiher. Hier ist ggf. der 

Abschluss einer Tageshaftpflichtversicherung in Betracht zu ziehen. 

Der/Die Unterzeichner/in bestätigt die Teilnahme an einer Einweisung von 

Frau/Herrn     _______________       am       _______________ 

und dass die Betreuung des Spielmobils durch diese Person sichergestellt wird. 

Der Nutzer erkennt mit seiner Unterschrift diese Vereinbarungen zur Ausleihe an.

________________________________ 

Datum, Unterschrift des Nutzers 
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